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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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A Runderlasse und Mitteilungen 
 der Landesregierung und der obersten 
 Landesbehörden

138. Zweite Verordnung zur Änderung der 
 Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Regelung 
 der Ausübung der Jagd im Nationalpark Eifel im 
 Regierungsbezirk Köln vom 7. März 2016

Aufgrund des § 20 Absatz 2 des Landesjagdgesetzes 
NordrheinWestfalen vom 7. Dezember 1994 (GV. NRW. 
1995 S. 2), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Mai 
2015 GV. NRW. S. 448, ber. S. 629) geändert worden ist, 
verordnet die oberste Jagdbehörde:

Artikel 1

Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Regelung 
der Ausübung der Jagd im Nationalpark Eifel im Re
gierungsbezirk Köln vom 12. August 2007 (ABl. Reg. K 
2007, S. 268), die durch Verordnung vom 20. Oktober 
2014 (ABl. Reg. K 2014, S. 358) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 wird nach dem Wort 
„Bundesjagdgesetz“ die Angabe „(BJG)“ eingefügt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satz 1 werden die Wörter „der Forschungsstelle 
für Jagdkunde und Wildschadenverhütung und“ ge
strichen und nach dem Wort „Verbraucherschutz“ 
das Wort „grundsätzlich“ eingefügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  
„Wird gemäß § 22 Absatz 3 des Landesjagdgesetzes 
NordrheinWestfalen ein Periodenabschussplan be
stätigt, gilt auch der Plan zur Jagdausübung für drei 
Jahre, es sei denn, es ergeben sich während der Lauf
zeit entscheidende Veränderungen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. des Landesjagdverbandes NRW e. V.,“

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. des Ökologischen Jagdvereins NW e. V.,“

c) Die bisherigen Nummern 5 bis 9 werden die Num
mern 6 bis 10.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe „(BJG)“ gestrichen.

b) In Nummer 3 werden die Wörter „Tierseuchenge
setzes oder tierseuchenrechtlicher“ durch die Wörter 
„Tiergesundheitsgesetzes oder tiergesundheitsrechtli
cher“ ersetzt.

4. In § 6 Absatz 1 wird die Angabe „Sinne des § 55  
Abs. 2 Nr. 9“  durch die Angabe „Sinn des § 55 Ab
satz 2 Nummer 8“ ersetzt. 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Februar 2016

Der Minister für Klimaschutz, Umwelt 
Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz 

gez. Johannes  R e m m e l

ABl. Reg. K 2016, S. 86

B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

139.  Bekanntmachung gemäß § 3a UVPG über das 
 Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung nach 
 § 3c UVPG für den Bau eines Hilfsmastes zum 
 Anschluss einer geplanten Umspannanlage an die 
 110-kV-Hochspannungsfreileitung Siersdorf – Linnich 
 der Westnetz GmbH

Die juwi Energieprojekte GmbH plant in der Ge
meinde Linnich, im Kreis Düren, eine Umspannanlage 
(UA) für die Einspeisung von Strom aus Windenergiean
lagen in das 110kVNetz der Westnetz GmbH. Hierfür 
ist die Errichtung eines neuen Hilfsmastes (Mast Nr. 32a) 
erforderlich, über den die UA an die bestehende 110kV
Hochspannungsfreileitung Siersdorf – Linnich, Bauleit
nummer (Bl.) 0975, der Westnetz GmbH angeschlossen 
wird.

Den Bau des Hilfsmastes zur Anbindung der UA an 
die bestehende Hochspannungsfreileitung hat die juwi 
Energieprojekte GmbH der Bezirksregierung Köln nach 
§ 43f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angezeigt. Die
ses Anzeigeverfahren setzt voraus, dass es sich bei der 
Maßnahme nicht um eine Änderung oder Erweiterung 
handelt, für die nach dem Gesetz über die Umweltver
träglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträglich
keitsprüfung durchzuführen ist.

Nach § 3c Satz 1 UVPG in der derzeit geltenden Fas
sung ist für die Errichtung und den Betrieb einer Hoch
spannungsfreileitung im Sinne des EnWG mit einer Länge 
von weniger als 5 km und mit einer Nennspannung von 
110 kV oder mehr eine standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls durchzuführen (Nr. 19.1.4 der Anlage 1 zum 
UVPG). Dabei ist auf Grund überschlägiger Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG auf
geführten Kriterien zu untersuchen, ob das Vorhaben er
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann und demnach eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist.

Anhand der eingereichten Antragsunterlagen hat die 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG ergeben, 
dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
UVPG für das o.g. Vorhaben entbehrlich ist, da von dem 
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf ein in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genanntes Schutzgut zu 
erwarten sind. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge
mäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist.

Bezirksregierung Köln 
Az.  25.3.4 – 1/15

Köln, den 29. Februar 2016

Im Auftrag 
gez.  R u d o l p h 

ABl. Reg. K 2016, S. 86

140. Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c des 
 Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (UVPG) zum Antrag der 
 EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH 
 zur Errichtung einer Zugfunkstation am 
 Bahnübergang Reichswald in Stolberg

Die EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH hat am 
23. November 2015 nach § 18 Allgemeines Eisenbahn
gesetz (AEG) einen Antrag auf Durchführung eines 
 Plangenehmigungsverfahrens für die „Errichtung einer 
Zugfunkstation am Bahnübergang Reichswald in Stol
berg“ gestellt.

Nach § 3c UVPG  i. V. m. Anlage 1 Ziffer 14.8 zum 
UVPG sowie Anlage 2 UVPG NW ist von mir eine über
schlägige Prüfung durchzuführen, ob das Vorhaben er
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Diese Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls hat erge
ben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung entbehr
lich ist.

Ich weise darauf hin, dass diese Feststellung nach § 3a 
Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist.

Im Auftrag 
gez. Ralf  W a r t b e r g 

ABl. Reg. K 2016, S. 87

141. Denkmalschutz 
 h i e r :  Unterschutzstellung von Landes- und 
 Bundesbauten

Bezirksregierung Köln 
Az. 35.4.1467.01

Köln, den 22. Februar 2016

Ich habe die Stadt Radevormwald veranlasst, folgendes 
Objekt in die Denkmalliste einzutragen:

Objekt: Bodendenkmal 
 Dahlhauser Hämmer 
 Gemarkung Radevormwald 
 Flur 44, Flurstücke 5, 31, 34, 35, 36, 298, 357, 
 359, 360, 362 
 Flur 49, Flurstücke 133, 134, 135, 141, 1080, 
 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1089, 
 1095, 1097

Die Eintragung erfolgte bei der Stadt Radevormwald 
am 13. Januar 2016 unter der lfde. Nr. 14.

Im Auftrag 
gez.  S c h m i t z 

ABl. Reg. K 2016, S. 87

142. Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3e des 
 Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
  – UVPG vom 24. Oktober 2010 (BGBl. I S. 94/  
 FNA 2129-20) zum Genehmigungsantrag 
 der Martinswerk GmbH auf Änderung der 
 Rotschlammdeponie Tummelfeld in 
 Frechen-Königsdorf zur Modifizierung des 
 Drainagesystems der Oberflächenabdichtung

Bezirksregierung Köln 
Az. 52.03.090002/16/3.6/PGBe

Öffentliche Bekanntmachung

Die Firma Martinswerk GmbH hat die Genehmigung 
einer wesentlichen Änderung der Rotschlammdeponie  in 
FrechenKönigsdorf beantragt. Dieser Antrag umfasst die 
Modifizierung des Drainagesystems der Oberflächenab
dichtung. 

Für dieses Vorhaben ist nach § 3e Absatz 1 Nr. 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – 
UVPG vom 24. Oktober 2010 (BGBl I S. 94/FNA 2129
20), in der derzeit geltenden Fassung, eine allgemeine Vor
prüfung des Einzelfalls vorgesehen.

Nach § 3c Absatz 1 Satz 1 UVPG ist hierbei zu prü
fen, ob das Vorhaben nach Einschätzung der zustän
digen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufge
führten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswir
kungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksich
tigen wären. Bei der Vorprüfung ist gemäß § 3c Absatz 1  
Satz 3 UVPG zu berücksichtigen, inwieweit Umweltaus
wirkungen durch die vom Träger des Vorhabens vorge
sehenen Vermeidungs und Verminderungsmaßnahmen 
offensichtlich ausgeschlossen werden.

Die Änderung der Oberflächenabdichtung der Bauab
schnitte F2F4, G1 & G2 beinhaltet den Einbau von Kies
material der Körnung 4/32 mm in der Entwässerungs
schicht, d = 20 cm auf einer Fläche von ca. 4,1 Hektar 
anstelle des mit Datum vom 9. September 1998 genehmig
ten Kiesmaterials der Körnung 2/32 mm, d = 30 cm und 
einer zusätzlichen Schutzschicht/Wasserhaushaltsschicht 
aus Quarzkalzinat, d = 10 cm über der Bentonitmatte.

Durch den Einsatz eines Kiesmaterials der Körnung 
4/32 mm und einer reduzierten Einbaustärke von 20 
cm in Verbindung mit einer Wasserhaushaltsschicht aus 
Quarzkalzinat von 10 cm kommt es zu keiner Änderung 
der Auswirkung auf die Schutzgüter. Der Nachweis der  
hydraulischen Leistungsfähigkeit wurde im Vorfeld er 
bracht.

Bei dem eingesetzten Quarzkalzinat handelt es sich um 
ein anfallendes Produkt bei der Herstellung von Alumi
niumoxid der Martinswerk GmbH und kann als Depo
nieersatzbaustoff verwendet werden. Gemäß Sicherheits
datenblatt ist das Material als nicht gefährlich einzustufen 
und wird gemäß der VwVwS als nicht wassergefährdend 
eingestuft. Sämtliche Nachweise bzgl. der Eignung zum 
Einsatz als Schutz/Wasserhaushaltsschicht wurden in  
einer geotechnischen Beurteilung durch eine akkreditierte 
Prüfstelle erbracht. 



– 88 –

Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen sind durch 
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun
gen zu erwarten. Eine UVPPflicht besteht daher nicht.

Dieses Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls ist gem. 
§ 3a UVPG hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 25. Februar 2016

Im Auftrag 
gez.  B e u e l 

ABl. Reg. K 2016, S. 87

143.  Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3a 
  UVPG im Genehmigungsverfahren nach dem 
  Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die 
  INEOS Köln GmbH, 50769 Köln – wesentliche 
  Änderung einer Anlage zur Lagerung brennbarer 
  Flüssigkeiten

Bezirksregierung Köln 
Az. 53.0061/14/G16Ku

Köln, den 24. Februar 2016

Auf der Grundlage des § 3a Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit 
Folgendes öffentlich bekannt gegeben:

Die Firma INEOS Köln GmbH beantragt gemäß § 16 
BundesImmissionsschutzgesetz (BImSchG) die wesent
liche Änderung des Tanklagers Süd auf dem Werksgelände 
der INEOS Köln GmbH in 50769 Köln, Gemarkung 
Worringen, Flur 53, Flurstücke 53 und 65.

Es handelt sich um eine Anlage nach den Num
mern  9.2.1, 9.3.1 und 10.3.2.1 – Verfahrensart G – der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen  
(4. BImSchV). Gegenstand des Genehmigungsantrages 
(Vorhabens) ist im Wesentlichen der Betrieb eines Verla
dearmes zur Schiffsverladung von Kracköl, die Verladung 
von Kracköl in Straßentankwagen durch einen bereits 
vorhandenen Verladearm sowie dadurch erforderliche 
Umverrohrungen im Tanklager einschließlich des Be
triebs der bereits weitgehend bestehenden oberirdischen 
Rohrleitung für Kracköl. 

Bei dem vorliegenden Antrag handelt es sich um ein 
Vorhaben nach Nr. 9.2.1.2 der Anlage 1 des UVPG. Es 
wurde daher gemäß § 1 Abs. 3 der Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) geprüft, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die im 
§ 1a der 9. BImSchV genannten Schutzgüter haben kann. 
Die Prüfung des Vorhabens hat ergeben, dass erhebliche 
nachteilige Auswirkungen nicht zu erwarten sind und so
mit eine Umweltverträglichkeitsprüfung entbehrlich ist.

Im Auftrag 
gez.  K u c k 

ABl. Reg. K 2016, S. 88

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
144. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2014 
 einschließlich Entlastung des 
 Verwaltungsrates und des Verbandsvorstehers des 
 Zweckverbandes kdvz Rhein-Erft-Rur

1. Die Verbandsversammlung der kdvz RheinErftRur 
hat in ihrer Sitzung am 18. Dezember 2015 folgenden 
Beschluss gefasst:

 Die Verbandsversammlung stellt gemäß § 26 (3) EigVO 
den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. De
zember 2014 fest und erteilt dem Verwaltungsrat und 
dem Verbandsvorsteher vorbehaltlos Entlastung für 
das Wirtschaftsjahr 2014.

2. Der Beschluss der Verbandsversammlung wird hier
mit gemäß § 18 (3) des Gesetzes über kommunale  
Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit § 26 (4) der  
Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW öffent
lich bekannt gemacht.

3. Bilanz des Zweckverbandes Kommunale Datenverar
beitungszentrale RheinErftRur zum 31. Dezember 
2014:
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4. Abschließender Vermerk der GPA NRW:

 Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetz
licher Abschlussprüfer des Betriebes Kommunale 
Datenverarbeitungszentrale RheinErftRur. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum  
31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft Konlus Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft mbH, Bergisch Gladbach, bedient.

 Diese hat mit Datum vom 15. September 2015 den 
nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti
gungsvermerk erteilt.

 „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi
lanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den La
gebericht der kdvz Kommunale Datenverarbeitungs
zentrale RheinErftRur, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buch
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen, handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein
beziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt
schaftsprüfer (IDW festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä
ßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermit
telten Bildes der Vermögens, Finanz und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand
lungen werden die Kenntnisse der Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer
den die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab
schlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auf
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü
fung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresab
schluss den gesetzlichen Vorschriften und ergänzen
den Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt 
die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

 Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Konlus Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft mbH ausgewertet und eine Analyse 
anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da
bei zu folgendem Ergebnis:

 Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß  
§ 3 der Verordnung über die Durchführung der Jah
resabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs
pflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 18. Januar 2016

GPA NRW

Im Auftrag 
gez. Harald  D e b e r t s h ä u s e r

Der Jahresabschluss 2014 kann bis zur Feststellung  
des folgenden Jahresabschlusses in den Geschäftsräumen 
des Zweckverbandes kdvz RheinErftRur, Bonnstraße 
16–18, 50226 Frechen eingesehen werden.

Frechen, den 16. Februar 2016

Zweckverband 
Kommunale Datenverarbeitungszentrale RheinErftRur 

gez.  S t i c k e l e r 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

ABl. Reg. K 2016, S. 88

145. Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Zum Zwecke der Kraftloserklärung werden die ab
handen gekommenen Sparkassenbücher der Sparkasse 
Aachen zu folgenden Konten aufgeboten: Kontonummer 
310115688, 329131742, 394525786, 310118286.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bis zum

18. Mai 2016

beim Vorstand der Sparkasse Aachen, FriedrichWilhelm
Platz 1–4, 52062 Aachen, anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Aachen, den 18. Februar 2016

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 90
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146. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 3000377394 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird ge
mäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 23. Februar 2016

Kreissparkasse Euskirchen 
Vorstand

ABl. Reg. K 2016, S. 91

147. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 3220249951 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird ge
mäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 24. Februar 2016

Kreissparkasse Euskirchen 
Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 91

E Sonstige Mitteilungen
148. Liquidation 
 h i e r :  DJK Kölsche Bogengaffel e. V.

Der im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter 
(VR 16156) eingetragene „DJK Kölsche Bogengaffel e. V.“ 
mit Sitz in Köln ist aufgelöst. Etwaige Gläubiger des Ver
eins werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden. 
Anschrift des Liquidationsvereins: c/o Herrn David Jar
din, 50739 Köln, Rottweiler Straße 4.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 91

149. Liquidation 
 h i e r :  Kultureller Nationalverein e. V.

Der Verein (VR 9285, AG Bonn) ist aufgelöst und be
findet sich in Liquidation.

Zu Liquidatoren wurden bestellt:

1. Frau Diana Lalee, Auf dem Steinbüchel 20, 53340  
Meckenheim,

2. Herr Amanullah Wahid, Briandstraße 5, 53123 Bonn.

Die Gläubiger des Vereins – auch solche, die dem Ver
ein bereits bekannt sind – werden aufgefordert, ihre An
sprüche gegen den Verein bei einem der hiermit bekannt 
gemachten Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 91

150. Liquidation 
 h i e r :  Verein Herzsportgruppen Engelskirchen e. V.

Der Verein Herzsportgruppe Engelskirchen e. V. mit 
dem Sitz in Engelskirchen (VR 601034, AG Köln) ist auf
gelöst. Liquidator ist Herr Norbert Boddenberg, Herder
straße 19 in 51766 Engelskirchen.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich 
bei ihm zu melden.

Der Liquidator 
ABl. Reg. K 2016, S. 91
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Einzelpreis dieser Nummer 0,24 E

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 
Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 630, 
eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 

Die Anschriften der Bezieher werden EDVmäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 630.
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